
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/2/22 1Ob112/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1956

Norm

ABGB §43 C

ABGB §879 BIIf

ABGB §1295 IIF7a

Rechtssatz

Verwendung des Namens eines nach den gewerberechtlichen Vorschriften Berechtigten zur Führung eines

Gastgewerbebetriebes durch einen nicht die erforderliche Eignung Besitzenden begründet für den

Namensberechtigten keinen Schadenersatzanspruch.
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